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Die angebliche Stiftungsurkunde

für das St. Bincenzklofter aus dem Mbing.

Von Wilhelm Schulte,

Schon Görlich hat in seiner Geschichte des Vincenzstiftes hervor-

gehoben, daß wir eine Stiftungsurkunde für das Vincenzstift nicht

besäßen, und eine solche, wie es scheine, wohl niemals vorhanden

gewesen sei. Allerdings im Jahre 1487, als auf Befehl des Abtes

Johann V. die Stiftungsbriefe und Privilegien des Klosters ge-

sammelt wurden, habe der Sammler die älteste, eigentlich aus zwei

Theilen bestehende Urkunde also überschrieben: kiimlegium uoti-

(juissiumm Illustrissirui pi'iuoipis et <Iomini Loleslsi äuois super

tunäaoiooo mouasterii s. Viuceutii, siout iuueui iu Kegistro an-

tiquo'). Aber eine Stiftungsurkunde ist es nicht.

Für ihre Unechtheit sprechen mancherlei Gründe. Schon die Form

der Urkunde ist ungewöhnlich Unmittelbar auf die kurze Jnvokatio

folgt unter besonderer Datirung («viio äonu'vioe inoarnatisuis

NLXXXIX^ iuäiotioue seounä», epaota votava äsoima, oouourreote

seounäo) ein ausführlicher Bericht über die Verleihung der Michaelis-

kapelle seitens des Breslauer Bischofs Robert an das Vincenzkloster.

Diese Verleihung steht mit dem übrigen Jnhalte der Urkunde in

keinem sichtbaren Zusammenhange und liegt obendrein um ein De-

cennium gegen die Schlußdatirung der Urkunde selbst (1148 oder

1149) zurück; auch wird in dem weiteren Tenor dieser Urkunde auf

') Fr. X. Görlich, Urkundliche Geschichte der Pramonstratenser und ihrer Abtei

zum hl, Vincenz vor Breslau, IS36 I S, 6, Vgl. Klose, Von Breslau l S. 220

in der Anm,

2) Tie vorgebliche Urkunde ist abgedruckt bei Schirrmachcr, Urkundenbuch der

Stadt Liegnitz, S.'I, und Häufzler, Urkundensammlung zur Geschichte des Fürsten»

chutns Oels, S, 1,
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Die angebl. Stiftungsurk. f, d. St, Vincenzkloster a. d, Elbing. VonWilh, Schulte. 287

diese Verleihung keine Rücksicht mehr genommen. Hieran schließt sich

mit einer neuen Einleitung (Notum sit eto.) die Verleihung von

Kirchen, Gütern und Gerechtsamen an das Vincenzstift durch Herzog

Boleslaw von Polen, ferner eine Aufzählung der von den Großen

des Landes geschenkten Dorfschaften und endlich die Begabung

mit Zehnten durch die Bischöfe Johann von Breslau und Matthäus

von Krakau. Den Schluß bildet die Formel: ^ota suut Kse iu

osuseorseioue eoolesie et sub anatKemate eonLrmata suuo ab iu-

earuaoioue gommi ^LXI^VIIII welcher sich die Zeugenreihe

anschließt.

Die eigenthümliche Form der Urkunde veranlaßte den Herausgeoer

der Schlesischen Regesten dazu, den ganzen ersten Abschnitt für den

Auszug aus einer besonderen Urkunde zu halten, wenn er auch mit

Recht bemerkt, daß dieses Stück mit der Urkunde von 1149 in der

Natrioa s. Vmoeutii eng zusammengewachsen erscheine'). Auch be-

züglich der zweiten größeren Hälfte der Urkunde wird in den Regesten

bemerkt, daß für die Echtheit der Urkunde nicht zu bürgen sei').

Ketrzynski rechnet in seinen „Studien" p. 38 (238) den ersten

Abschnitt zu den Notizen, d. h. zu den privaten Aufzeichnungen. Jn

dem zweiten Abschnitt sieht er ein gleichzeitiges Protokoll, d. i. ein

unvollständiges Dokument, das weder durch ein Siegel noch durch

die Rekognition des Kanzlers legalisirt und nur insofern ein öffent-

licher Akt war, als die Person, die dort die Hauptrolle spielte, es

für sich als verbindlich betrachtete und der Text in Gegenwart von

Zeugen niedergeschrieben wurde. Auch er möchte die ursprüngliche

Verbindung beider Theile leugnen und annehmen, daß die Verbindung

nur durch den Kopisten hergestellt sei^).

Die Theorie Ketrzyüskis von den Notizen und Protokollen

wird hier in diesem Falle auf der Voraussetzung aufgebaut, daß die

Verbindung der sog. Notiz mit dem sog. Protokolle erst in späterer

Zeit erfolgt sei. Jndessen ist das nur eine Vermuthung, der gegen-

') 8«. 24. »«. 33.

8tu6)Hs nsä äoenmenwtni XII vnekn. Krskow 1831, p. 26 und 29.

Vgl. desselben Verfassers: „Einige Bemerkungen über die ältesten polnischen Urkunden",

in Zeitschr. Bd, XXII, S. 164 f.
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288 Die angebliche Stiftungsurkunde für das St. Vincenzkloster auf dem Elbing,

über betont werden muß, daß der Verfasser der Uatrioa s. Viuoentii

die vorgebliche Urkunde in registro antiquo offenbar so vorgefunden

hat, wie sie uns von ihm überliefert ist, nnd daß kein Grund zu der

Annahme vorliegt, der Bericht über die Verleihung der Michaelis-

kirche sei von ihm zwischen Jnvokatio und Kundmachungsformel ein-

geschoben.

Ueberhaupt ist Ketrzynskis Unterscheidung von Notizen, Proto-

kollen und Urkunden recht anfechtbar und wenig wahrscheinlich. Es

darf als natürlich und selbstverständlich angesehen werden, daß in

den Klöstern und bei anderen Korporationen, die über schreibkundige

Personen verfügten, frühzeitig private Aufzeichnungen über wichtige

Ereignisse, besonders über Schenkungen und andere Rechtsakte gemacht

worden sind; es läßt sich dies auch vielfach aus der Gestalt alter

Ueberlieferungen und angeblicher Urkunden nachweisen. Aber solchen ein-

seitigen privaten Niederschriften kann auch nur ein privater Charakter

beigelegt werden. Jm Uebrigen hat Ketrzynski selbst den Nachweis

geliefert, daß es in Polen während des XII. Jahrhunderts keine

herzogliche Kanzlei gegeben habe'). Für Schlesien insbesondere ist

der Nachweis erbracht worden, daß es selbst im Xlll, Jahrhundert

unter der Regierung Herzog Heinrichs I. in der Regel nicht Brauch

war, herzogliche Urkunden auszustellen ^). An Stelle der fehlenden

herzoglichen Urkunden mochte nun Ketrzyüski sog. Privatprotokolle

annehmen, die gleichzeitig mit dem rechtlichen Akte und unter Vor-

wissen der an demselben betheiligten Personen in Gegenwart von

Zeugen aufgenommen seien. Zunächst fehlt aber für die Existenz

solcher privater Protokolle der geschichtliche Nachweis, daß sie jemals

mit rechtlichen Folgen verfaßt worden sind. Man sieht ferner nicht

recht ein, warum denn, wenn einmal diese Form der schriftlichen Fest-

legung eines rechtlichen Aktes beliebt wurde, nicht auch die Form

einer wirklichen Urkunde gewählt worden ist. Die uns überlieferten,

von ihm als private Protokolle bezeichneten Schriftstücke erregen

vielmehr den Verdacht, daß sie in einer späteren, an den Urknnden-

,) 8ttt6^jü etc. S. 207 f.

2) „Das Heinrichaucr Gründungsbuch nach seiner Bedeutung für die Geschichte

des Urkundenwesens in Schlesien" in Zeitschr. Bd XXXIV, S 363 ff.
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Von Wilhelm Schulte.

289

beweis gewöhnten Zeit aus alten Aufzeichnungen zusammengestellt

und in eine den üblichen Urkunden ähnelnde Form gebracht sind, um

auch aus einer an Urkunden armen oder gar urkundenlosen Zeit Besitz-

dokumente vorlegen zu können.

So wird auch der weitere Gang unserer Untersuchung den Nach-

weis liefern, daß das hier vorliegende sogenannte Protokoll nicht in

der Zeit Boleslaws IV. verfaßt sein kann, sondern daß es erst in

späterer Zeit, vielleicht schon im XIII., vielleicht auch erst im

XIV. Jahrhundert, als man das Bedürfniß fühlte, eine Stiftungs-

urkunde zu besitzen, aus alten privaten Klosteraufzeichnungen oder

Ueberlieferungen zusammengestellt und in die vorliegende einer Urkunde

ähnliche Gestalt gebracht ist.

Hierzu bedarf es einer ausführlichen Auseinandersetzung.

Es ist oben schon hervorgehoben, daß der erste Theil des

Dokumentes, den man nach Ktztrzyüski als Notiz bezeichnen müßte,

mit dem zweiten Theile nur äußerlich in Verbindung steht. Auf den

Umstand, daß bei der Datirung des Jahres 1139 Jndiktion und

Epakte stimmen, nicht aber die Konkurrente, möchte ich umsoweniger

Gewicht legen, als solches öfter vorkommt und bei dem Zustande der

Tafeln, nach denen man dies berechnete, auch erklärlich ist'). Da-

gegen muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Angabe

armo vero poutiüois Roberti <zsuarto äecimo auf das Jahr 114(>

oder 1141 führen würde, da nach den ältesten Bischofskatalogen

Bischof Robert schon im Jahre 1127 ordinirt^) und im Jahre 1140

gestorben ist°). Ferner verdient hervorgehoben zu werden, daß hier

das Kloster nach der hl. Jungfrau Maria benannt wird (monusterium

beate vit,Fiuis), während in der zweiten Hälfte der vorgeblichen

Urkunde ausdrücklich gesagt wird, die Klosterkirche und die Stiftung

selbst habe neben der hl. Jungfrau Maria noch den hl. Vincenz

zum Patron. Bekanntlich erlangte der Stifter des Klosters, Graf

Peter Wlast, bei seiner Anwesenheit an dem Hoflager Kaiser Konrads

') Vgl. G. von Buchtvald, Bischofs- und Fürstenurkunden des XII, und

XIII. Jahrhunderts. Rostock 1882, S. lö0f.

2> Heinrichauer Katalog, Leubuser Katalog, KIon. ?o!. VI 558, 561 u. f.

») Zeitschr. XXVIII, S. 277.

Zettschrtft d. Veretns f, «esch, u, Aiterth. Schiesiens. Bd, XXXVII. Ig
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29(1 Die angebliche Stiftungsurkunde für das St. Vincenzkloster auf dem Elbing.

zu Weihnachten des Jahres 1144 vom Erzbischofe zu Magdeburg

Reliquien des hl. Vincenz. Am Tage des hl. Vincenz, am 6. Juni

1145 wurden sie in Breslau feierlich eingeholt'). Jnfolge der Ge-

winnung dieser Reliquien erhielt das ursprünglich der hl. Jungfrau

geweihte Kloster auf dem Elbing auch den hl. Vincenz zum Schutz-

heiligen und wurde später ausschließlich nach diesem benannt. Diese

Ungleichheit in der Bezeichnung des Klosters in einer und derselben

Urkunde spricht deutlich für eine spätere Redaktion.

Auffällig bleibt es ferner, daß, während nach dem ersten Abschnitte

der Urkunde das Kloster schon im Jahre 1139 bestand, Herzog

Boleslaw IV. erst im Jahre 1148 <49), allerdings bei Gelegenheit

der Consekration der Stiftskirche, die Schenkungen verbrieft, ohne,

wie es doch sonst geschieht, dabei zu erwähnen, es seien diese Schen-

kungen schon früher von seinen Vorfahren gemacht worden. Freilich

müßte man aus dem Wortlaute der Urkunde „quoä ego oolltulerirn

. . iure perpetv.0 possiäeuäu,", besonders unter der von Ketrzyüski

angenommenen Voraussetzung, die Urkunde oder das Protokoll sei

gleichzeitig verfaßt und mit Wissen des Herzogs Boleslaw IV. ge-

schrieben, auch den Schluß ziehen, daß die aufgezählten Besitzungen

und Gerechtsame erst bei der Einweihung der Kirche von Herzog

Boleslaw IV. geschenkt seien.

Wenn auch die Stiftung des Klosters auf dem Elbing, in das

Benediktiner aus dem ältesten polnischen Kloster Tyniec aufgenommen

sein sollen, nicht mit den Chronisten in das Jahr 1103 verlegt werden

kann^), so reicht doch die Stiftung und erste Dotirung in die Zeit

Boleslaws III (1, 1138) zurück. Dafür spricht zunächst der Umstand,

daß nach dem ersten Abschnitt der Urkunde — denn die in derselben

gegebenen Nachrichten dürfen wohl als alte Ueberlieferungen angesehen

werden — das Kloster im Jahre 1139 noch im Bau begriffen war

(mouasteriuui . . quoä tuuo ?etrus eäiLoabat). Entscheidend für den

Zeitpunkt der Stiftung des Klosters sind aber folgende Erwägungen.

Ortlieb von Zwifalten berichtet, Graf Peter habe für eine kostbare

i> ä,nnsl. Nsg6ebutg. «. XVI, 187,

8U, l, S. I9.
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Von Wilhelm Schulte.

291

Reliquie, die Hand des hl. Stephanus, die er dem Herzoge Boleslaw III.

überlassen, mehr als 5000 Hufen zu dem äußerst fruchtbaren Land-

gute Kotskin gehörend, erhalten, und diese dann einem von ihm in

Breslau gestifteten Kloster, das offenbar nur das Vincenzstift sein

kann, geschenkt'). Der Gedanke, das Kotskin des Ortlieb mit dem

schlesischen Kostenblut (Lostomlat 1193) zu identifieiren, liegt recht

nahe. Fällt aber die Schenkung von Kostenblut, wie wir hiernach

wohl annehmen müssen, in die Zeit Boleslaws III., dann ist die An-

gabe unseres Dokumentes, Kostenblut sei eine Schenkung Boleslaws IV.,

unhaltbar, es sei denn, daß man den feinen Unterschied machen will,

Boleslaw III. habe das Areal von Kostenblut, Boleslaw IV. aber

das Marktrecht (forum iu Lostmlot) geschenkt.

Auf eine frühzeitige Errichtung weist auch die merkwürdige Er-

scheinung hin, daß der am 31. März 1126 gestorbene Bischof Heymo

der erste Breslauer Bischof ist, der eine Aufnahme in das Totenbuch

von St. Vincenz gefunden hat ^). Hierher gehört auch die Bemerkung

in unserem Dokumente, Bischof Matthäus von Krakau habe den

Zehnten von Laurenciez, den seine Vorgänger geschenkt hätten, dem

Kloster bestätigt. Matthäus war von 1144 bis 116« Bischof von

Krakau. Sein Vorgänger war der im April 1143 gestorbene frühere

Bischof von Breslau Robert ^), und dessen Vorgänger wiederum Radost

(1118, i 19. Januar 1142)*).

Wie diese Erwägungen uns dazu geführt haben, die Errichtung

des Vincenzstiftes und seine erste Dotirung in die Regiernngszeit

Boleslaws III. (1102 bis 1138) und nicht in die Zeit Boleslaws IV.

(1146 bis 1173) zu versetzen, so giebt die Schenkung der oapells

s. Leueüioti in I^eguioe cum uillis et reääitibus Anlaß, an Boleslaw

den Langen, den Sohn des vertriebenen Wladislaw II,, zu denken,

der von 1163 bis 1201 herrschte.

i) 8K. I, S, 2s, l'slia cogirsnt! veoit in mentem äui:! kZole?Iso meniorswm

nisnuni protiinmsrtir!s Lrepbsni pro c>no6sm fert!Iissimn ure6io nomine

IvotsKin plus qusm V niilm (!) noubsruni rinäere. . . I'is6i6it nsm^ue !i<>

Li-etiilsnense eoenobinm, <le quo locnti sinnns, sllo6imn. AI, ?ol, II, S. 3,

') Zeitschr. X, S. 429? «on. V, S, 634.

«) Zeitschr. XXVIIl, S. 277 f.

«) K?trzy,',ski 8tu6y^ p, 112 (312).

IS*
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292 Die angebliche Stiftungsurkunde für das St. Vincenzkloster auf dem Elbing.

Jn unserem Dokumente wird die Kapelle zu Liegnitz unter das

Patronat des hl, Benedikt gestellt, während in der Bulle des Papstes

Cölestin III. vom 8. April 1193 der Patron der Kirche nicht

genannt') und in der Schutzurkunde des Papstes Jnnocenz III. vom

12. August 1201 der hl. Laurentius als Patron angegeben wird^).

In der Protektionsbulle des Papstes Jnnocenz IV. vom 4. Juni

1253 wurden beide Patrone genannt"). Jn der Rechnung des

Erzpriesters Gabriel vom 4. Oktober 1318 wird Kisler, Pfarrer von

St. Laurentius m lazMeo oastro iu Regime« aufgeführt '). Nun

fällt aber die Errichtung der Liegnitzer Kastellanei in die Zeit nach

1155. Denn in der Aufzählung der Kastellaneien, die den Sprengel

des Breslauer Bisthums bilden, wie sie in der Protektionsbulle des

Papstes Hadrian IV. vom 23. April 1155 gegeben wird, fehlt

Liegnitz 5). Es wird aber unter den schleichen Kastellaneien in der

Urkunde des Papstes Jnnocenz IV. vom 9. August 1245 genannt ^)

Die Einrichtung der Kastellanei Liegnitz fällt also in die Regierung

des Herzogs Boleslaw des Langen. Es ist somit auch höchst wahr-

scheinlich, daß die Burgkapelle erst in dieser Zeit gestiftet und, wie

die Wahl des hl. Benedikt als Patron vermuthen läßt, bei dem

Mangel an Weltgeistlichen den Benediktinern von St. Vincenz über-

geben ist. Sonach hätte die Verleihung dieser Burgkapelle nicht, wie

es unser Dokument angiebt, schon 1148 (1149) unter Boleslaw IV.

erfolgen können, wohl aber unter Boleslaw dem Langen.

Noch bedenklicher wird der Jnhalt des zur Untersuchung stehenden

Dokumentes, wenn wir die einzelnen Schenkungen, die Boleslaw IV,

cspellsm in I^egeniee eum nillis et reääit!ous suis, Häusler, Urk, von

Oels S. 6. 8«. 58,

2) ssncti I^snrent!i in I^egni? ecclesi<i. Häusler a. a, O., S, 12. 8K. 75.

«) 8snctnr,nn Leiw6iüki er I^sureutii in I^eeni?. Häusler a. a, O. S. 93.

8K, 839. 1266 bezeugt 1!srr>,oInn,ens (plelimnis?) s. Lsnrenui 6e I^nie? eine

Urkunde des Herzogs Boleslaw. 8K. 1220,

Zeitschr. VII, S, 290. 1326 März 26. wird Johannes reotor cspells«

s. Lenedieti in esstrn I.egnic?ensi namentlich erwähnt. Neuling, Schlesiens

Kirchorte, 2. Aufl., S. 171. Die Kapelle ist 1621 abgebrochen. Lutsch, Denk»

mäler des Reg.»Bez, Liegnitz, S. 232.

°) Zeitschr. XXIX, S. 93 f.

°) Stenzel, Bisthumsurkunden, S. S. 8«, 637.
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Von Wilhelm Schulte,

293

bei der Einweihung der Kirche 1148 (NM dem Vincenzstifte ver-

liehen haben soll, genauer prüfen.

An erster Stelle wird die espells, s. Nartiui intra, eivitatem

^Viatislavieusem sita genannt. Eine solche Verleihung war aber

im Jahre 1148 (49) unmöglich, da diese auf der Dominsel belegene

Kirche noch im Jahre 1155 im Besitze des Breslauer Bisthums sich

befand und mit einer Abtei verbunden war. Die abbatia sanoti

partim eum pertmeuciis wird in der Schutzurkunde Hadrians IV.

vom 23. April 1155 unter den Besitzungen des Breslauer Bisthums

an erster Stelle genannt').

Jn einem Vortrage über „die Martinsabtei und die älteste Burg

in Breslau", der in der Schlesischen Zeitung zum Abdruck gelangt

ist^), wurde von dem Verfasser der Nachweis versucht, daß in dieser

abbatia s. Nartmi nicht die älteste Dompfarrei erblickt werden könne,

sondern daß Bischof Walter, der Reformator des Klerus und der

Erbauer des ersten steinernen Domes in Breslau, in Verfolgung

seiner reformatorischen Pläne, unterhalb der Domkirche eine Prämon-

stratenserabtei begründet habe, aus der er wie aus einem sew.mariurv,

das Domkapitel ergänzte.

Gleichmäßig auffallend ist die Verleihung von Zottwitz (Sobooisoe)

durch Herzog Boleslaw IV. Denn in der Urkunde selbst wird aus-

drücklich bezeugt, es sei von dem schon 1146 vertriebenen Herzog

Wladislaw II. für die Hälfte von Trebnitz eingetauscht worden.

Ferner ist es an sich zwar nicht bedenklich, wenn in einer herzog-

lichen Verleihungsurkunde neben den Schenkungen des Herzogs selbst

auch die Schenkungen der polnischen Großen an das Kloster nach-

richtlich erwähnt werden. Ebenso wenig ist es an sich bedenklich,

wenn hinzugefügt wird, daß die übrigens als Zeugen gedachten

Bischöfe von Breslau und Krakau den Klosterbesitz durch Verleihung

bezw. Bestätigung der Zehnten von den genannten Gütern werthvoller

gemacht haben. Aber auffallend bleibt diese Einfügung immerhin,

da diese Schenkungen polnischer Edlen offenbar zu verschiedenen Zeiten

i> Zeitschr. Bd. XXIX, S. 75, 8K, 40,

2) 1897 Nr. 538 f.
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294 Die angebliche Stiftungsurkunde für das St. Vincenzkloster auf dem Elbing.

und nicht grade bei Gelegenheit der Consekration der Kirche werden

erfolgt sein.

Merkwürdig ist auch der Umstand, daß an vier Stellen: iu uwu-

tibus ?aeKo«Iau8 villam . . äeäit et moleuäiuum iu Dobia,. —

VIostomssÄ ooutitisss. äeäit aliam — ^oräauus aliam — Lristiuus

inxts I^eguioKam alteram — wohl die Namen der Geber, nicht aber

die Namen der geschenkten Ortschaften genannt werden. Wenn es

sich um gleichzeitige Schenkungen gehandelt hätte, die gelegentlich der

Weihe der Stiftskirche gemacht wurden, oder wenigstens um Schen-

kungen, die zwar früher gemacht, jetzt aber feierlich vom Herzog dem

Kloster bestätigt werden sollten, und wenn dann das Dokument gleich-

zeitig als Privatprotokoll, wie Ketrzyüski will, oder als formelle Ur-

kunde, wie sie äußerlich erscheint, verfaßt worden wäre, so würde

schwerlich eine so unbestimmte Bezeichnung wie vills, aIis, gewählt

worden sein.

Daß es sich thatsächlich nicht um eine gleichzeitige Urkunde oder

ein gleichzeitiges Protokoll hier handeln kann, das wird recht deutlich

aus folgender Erwägung zu erkennen sein. Bekanntlich sind die Bene-

diktiner nicht dauernd im Besitze des Vincenzstiftes geblieben. Wegen

ihres ärgerlichen Lebenswandels und ihrer Verschwendung des Kloster-

gutes wurden sie unter Zustimmung des Gnesener Metropoliten, des

Bischofs Siroslaw von Breslau und endlich auch der Nachkommen

des Stifters, des Grafen Peter Wlast'), kurz vor dem Jahre 1193

aus dem Vincenzstifte vertrieben und durch Prämonstratenser ersetzt.

') Die in der Urkunde Colistins III. vom 7, April 1193 genannten Schutz»

herrn (pstt,om) des Klosters, Petrus, Wlodimir und Leonardus sind zweifellos die

eonssnguinei ?etri ^VIs»t eomitis die nach der Lbronies sbb. ». KIm'ie (88. II,

S. 166) bei der Uberweisung des Klosters an die Prämonstratenser betheiligt waren.

Das cbrön. sbb. s. Alsrie schöpft übrigens selbst aus dem oben genannten Dokumente

Papst Cölcstins III. Wie unsicher die Kenntniß dieser Vorgänge in dem Vincenzstifte

selber in späterer Zeit geworden war, crgiebt sich deutlich aus Libentals Lests

sbbstum s. Vmeentii, wo es heißt (88. II, S. 135): 8ub buins terme tempore

inelitus 6nx Loleslsus tzusrtns, I^etrus WIocIim!rus eoines euin sIiis »obilikus

tsm<zusm tini6stores tnonsstetü s. Vineent!! exnulernnt nigro» monseko» etc.

Trotzdem auch Libental die Urkunde Colestins III. vor Augen hatte, war ihm

nicht mehr bekannt, daß es sich nicht um Graf Peter selbst, sondern um drei Ver»

wandte des Stifters handelte. Die Namen der Betheiligten sind übrigens auch in

dem Nekrologium des Vincenzstiftes uns erhalten. Zum 7. November finden sich
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Von Wilhelm Schulte.

295

Unter dem 8. April 1193 erhielten die neu eingesetzten Prämon-

stratenser von St. Vincenz ans der Hand desselben Papstes eine Be-

stätigung ihrer Besitzungen').

Das Besitzverzeichnifz in dieser Schutzurkunde vom 8. April 1193

hat für unsere ganze Untersuchung einen besonderen Werth. Zunächst

muß betont werden, daß auch hier die Martinskirche, die in der Bulle

Hadrians IV. vom Jahre 1155 noch als abbatia, s. Zckartiui und

Eigenthum des Bisthums bezeichnet wird, als Eigenthum der Prä-

monstratenser von St. Vincenz aufgeführt wird und hier den ersten

Platz in dem Güterverzeichniß einnimmt. Das kann nicht ohne tiefere

Bedeutung sein. Woher die Prämonstratenser von St. Vincenz, deren

erster Abt Cyprian, der spätere Bischof von Breslau, war^), gekommen

sind, wird in den beiden Urkunden über die Ueberweisung des Vincenz-

stiftes an diesen Orden nicht gesagt. Wenn es aber auf der Dom-

insel eine abbatia s, Aartiui gab und diese, wie es höchst wahr-

scheinlich ist, mit Prämonstratensern besetzt war, wenn ferner die

Prämonstratenser von St. Vincenz in ihrem Güterverzeichnisse, das

sie der römischen Kurie zur Bestätigung einreichten, an erster Stelle

die Martinskirche nannten, und wenn endlich Bischof Siroslaw bei

der Uebertragung des alten Benediktinerstiftes an die Prämonstratenser

hervorragend betheiligt war, dann erscheint es wiederum sehr wahr-

scheinlich, daß die Prämonstratenser von St. Martin auf der Dom-

insel die Erben der vertriebenen Benediktiner von St. Vincenz auf

dem Elbing geworden sind. So würde das spurlose Verschwinden

einer ganzen Abtei eine ungezwungene und natürliche Erklärung finden.

dort Wlodimirus und Lconardus eingetragen <KInn. V, 711) und zum 2, März

Petrus miles ^Vlost beres buius loci lZeitschr. X, S. 426. Non, ?ol. V, 680).

Zum 1. Januar findet sich noch die Eintragung: Zwswslsus lilius I^eonsrgi beres

buius Inei (Zeitschr. X, S. 419, Klon. V, 672).

') Es ist übrigens nicht unwahrscheinlich, daß die Einführung der Prämon-

stratenser in das Vincenzftift viel früher erfolgt ist und die päpstlichen Urkunden nur

den endlichen Abschluß der schwierigen Angelegenheit darstellen. Wenn die schlesischeu

Regesten sich bei Ansehung ,dcs Jahres 1190 (l, S. 52f.> dabei auf die cki-o,,.

sbI,, b. IVlsrie v. in ^rens (88. II, S. 166) berufen, so ist übersehen worden, daß

der Verfasser der Chronik nur die Angaben der Urkunde Cölestins III. vom 7, April

1193 vor Augen hatte.

«) 8«. 58.
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296 Die angebliche Stiftungsurkunde für das St. Vincenzklofter auf dem Elbing.

Auch das lebhafte Jnteresse, das Bischof Siroslaw an der Vereinigung

von St. Martin mit St. Vincenz nahm, wird so leicht begreiflich.

Entspricht aber diese Vermuthung den thatsächlichen Verhältnissen,

dann ist die Erwähnung der St. Martinskapelle in der vorgeblichen

Urkunde Boleslaws IV. ein starker Anachronismus.

Bevor jedoch an eine weitere Vergleichung des Besitzverzeichnisses

in der päpstlichen Urkunde vom 8. April 1IW mit dem vorliegenden

Dokumente herangegangen wird, empfiehlt es sich, in der kritischen

Untersuchung des Dokumentes selbst weiter fortzufahren und den Schluß

desselben näher zu betrachten.

Den Schluß der Urkunde bildet der Satz: ^ot« , suut Keo iu

oonseorsoioue e«olesie et «»b anatkem»te oonnrmata,. Diese Formel

ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Sie vertritt gewissermaßen die

Korroborationsformel der späteren Urkunden, die ebenso wie der Be-

sieglungsvermerk in unserem Dokumente fehlt.

Man kann aus dieser Formel mit Ketrzynski den Schluß ziehen,

es sei damals Brauch gewesen, „die mündlich den kirchlichen In-

stituten gemachten Schenkungen vom Altare aus dem Volke kund zu

geben und mit der Exkommunikation diejenigen zu bedrohen, die es

wagen würden, die Schenkungen anzutasten"'). Jn diesem Sinne

kommt die Belegung der Schenkungen mit dem Anathem gegen jeden

Angreifer derselben in Urkunden, die von Geistlichen ausgestellt sind,

nicht selten vor^). Aber in solchen Fällen wurde die Androhung des

Bannes in der Urkunde wirklich und formelhaft zum Ausdruck gebracht

und nicht blos in der Form des Berichtes, wie es hier geschieht: et

8»d auatKemate eoutirinäta.

') Zeitschr. Bd, XXII, S. IS«. Vgl, auch O. Posse, die Lehre von den

Privaturkundcn. Leipzig 1887, S. 68. Anw, 2,

2) Vgl. von schleichen Urkunden Bischof Cyprian für Trebnitz, 1203 April K.

(Häusler a. a. O,, S. 14, 8K. 9l,) ^6 Petitionen! c>unque einsdem nrineipis

«mnis suprsdieto elsustro eoilsts ext!nctis cereis sub snstnemste eonlirmeivimus.

^rekiepiseopus etism tZne?nensis Ueini-ieb in >VrstisIsvism in lesto ssneti

Vincent!! 6iseoni cssu snperveniens memorstsm eonn>nistionem et snstkems

seeensis eereis in terrsm nroieetis itersvit. Vgl. auch die zweifelhafte Urkunde

des Bischofs Vincenz von Krakau in dinI. eiUnegr. s. VVenoesIsi eeel.

lürsenv. I, S. 133.
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Bon Wilhelm Schulic,
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Und wenn auch in einzelnen herzoglichen Urkunden, allerdings in

solchen von sehr zweifelhafter Echtheit, die oovtirWatio sud avatbemate

hier und da erscheint'), so darf man doch wohl in dem ganzen Zu-

sammenhange der auffälligen Erscheinungen, welche wir an der Form

unseres Dokumentes beobachtet haben, auch die Hervorhebung des

Bannes als ein nicht unbedeutendes Glied in der Kette der Beweise

für die formelle Unechtheit der Urkunde bezeichnen.

Es soll hier noch einmal betont werden, daß wir in diesem Falle

eine Bestätigung der auch anderweitig zu erweisenden Thatsache vor

uns haben, daß man in der älteren Zeit, wo es noch nicht üblich

war, mündliche Schenkungen durch schriftliche Beurkundung zu sichern,

sich mit jenem kirchlichen Akte begnügte. Jn späterer Zeit aber, als

man anfing die fehlenden schriftlichen Beweise durch gefälschte Urkunden

zu ersetzen, nahm man diese «ontirmatio sub avatkem«,te gern auf,

entweder weil man davon in den alten privaten Aufzeichnungen las,

oder weil man glaubte der Fälschung dadurch einen älteren Anstrich

zu geben.

Zum Schluß soll noch die Zeugcnreihe näher besprochen werden.

Als Zeugen werden genannt die Bischöfe Johann von Breslau,

Matthäus von Krakau und Stephan von Lebus, außerdem die Grafen

Jaxa, Michora lso ist statt Alichora zu lesen), Clemens, Wrotis'

Theodorich und Krisan.

Die genannten Bischöfe waren aus den Bischofskatalogen auch

nach ihrer Regierungsdauer genügend bekannt. Jhre Gedächtnißtagc

finden sich übrigens sämmtlich in dem Nekrologium des St. Vincenz-

stiftes verzeichnet^). Formell beachtenswerth ist auch der Zusatz bei

Bischof Matthäus von Krakau „supra memoi-ato", obschon auch

Bischof Johann von Breslau in dem Texte der Urkunde erwähnt

ist. Jm Uebrigen ist es keineswegs ausgeschlossen, daß in der Vor-

'> Vgl. die Trebnitze r Urkunde vom 23, Juni 1203. Häußlcr a. a. O.,

S. 14 f., sowie die Urkunden Heinrichs I, für das Sandstift und für das Vincenz-

ftift von 1204 o. T. bei Häußlcr a. a. O. S. 27 ff.

2) Bischof Matthäus von Krakau zum 18, Oktober (Zeitschr. X, S.445; Klon.

V, S. 709); Bischof Stephan von Lebus zum 4. April, (a. a, O, X, S. 429

und V, S. 685) und Bischof Johann von Breslau als Erzbischof von Gnesen am

12. März (a. a. O- X, S. 427 und V, S. 682).
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298 Die angebliche Stifttmgsurkunde für das St, Vinccnzkloster auf dem Elbing.

lage, aus der die Urkunde entstanden ist, die Theilnahme der hier als

Zeugen genannten Bischöfe an der Weihe der Kirche verzeichnet stand.

Auch von den übrigen Zeugen waren einige aus der älteren

Geschichte und Sage des Landes bekannte Persönlichkeiten. Graf

Jaxa galt als Schwiegersohn Peter Wlasts. Jn der dem Abte von

St. Vincenz, Jakob (1505 bis 1515)') gewidmeten (ZKrunioa?etri

oomiris koloniae wird er ^ason milss qui et ^axs«a äioebatur

genannt und als Peters Schwiegersohn bezeichnet (erst autem ^asou

Keuer ipsius ?etri). Am Schluß wird die bekannte Jnschrift von

der Michaeliskirche mitgetheilt^). Jndessen lehrt das Nekrologium

von St. Vincenz, daß zwischen dem ^a!üko oomes, trater uoster und

dem ^a,e/o äux zu unterscheiden ist^).

Michora erscheint auch in der unseres Erachtens unechten Urkunde

über die Gründung des Cisterzienserklostcrs Andrzejow unter den

Zeugen und wird als Verwandter des Jaxa bezeichnet (^axs, et

NioKora eovsaugumei)"). Michora gehört auch zu den Wohlthätern

des Cisterzienserstiftes Lenbus^). Auch in dem Totenbuche des Vincenz-

stiftes wird er zum 27. Oktober erwähnt, während ihn das Leubuser

Nekrologium zum 30. Oktober nennt °).

Clemens war wahrscheinlich der Bruder des Bischofs Johann von

Breslau, des späteren Erzbischofs von Gnesen Auch er scheint in

dem Totenbuche von St. Vincenz eine Stelle gefunden zu haben;

denn zum 12. März wird ein Llemens miles genannt, während zum

16. März der Uber mortuorum monasterii ^näreoviensis sagt:

Klemens ps.Iatiuus LraooviensiZ trater ^oKanuis episoopi fundstoris

Kuius Ioei^).

,) <Ze»t^ sbI,stun, 8. Vine. 8«, II, S, 142.

2) !llo„. poI III, S, 776 und 784.

») Klon, V, S. 679 und 680,

4) 8«, I, S, 37 zum Jahre 1153.

°) So wird er in der Schutzurkunde des Papstes Jnnoccnz III. v. 10. August

1201 für Lcubus erwähnt, 8K, 74, aber auch in den unechten Urkunden von 1175,

1202 u, s, w. 8«. 46 und 78.

») Zeitschr. X, S. 446. Klon ?oI. V, S. 710. Klon. l.uo. S, 56.

8». I, S. 30 zum Jahre 1140.

°) Zeitschr. X, S. 427. Klon, po,, V, S. 682 und 779,
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Von Wilhelm Schulte.
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Bei den engen Beziehungen dieser Personen unter einander und

zur Familie des Stifters von St. Vincenz, des Grafen Peter Wlast,

ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, daß ihre Namen in der alten

Aufzeichnung standen, die über die Weihe der Stiftskirche unterrichtete.

Aus ihr sind sie dann als Zeugen in die angebliche Urkunde herüber-

genommen.

Endlich muß noch eine kurze Bemerkung über die Datirung der

Urkunde folgen. Jn dem Kopialbuche des Vincenzstiftes ist nämlich,

wie in den schleichen Regesten berichtet wird, bei der Jahreszahl

der Strich, welcher die ursprünglich geschriebene Jahreszahl 1148 in

1149 verändert, mit schwärzerer Tinte geschrieben'). Gegenüber der

in der Anmerkung mitgetheilten Stelle aus den Nonument«, Gratis-

lavieusi«,, die einer Handschrift der fürstlich Chigischen Bibliothek

entstammen, übrigens nicht frei find von Dlugosz'schem Einfluß, und

in denen das Jahr 1149 angegeben wird, verliert die Korrektur ihre

ursprüngliche Bedeutung^). Für die Frage des Regierungsantritts

des Breslauer Bischofs Walter, den die meisten Bischofskataloge in

das Jahr 1148 setzen, ist unsere Urkunde, da ihre Unechtheit zweifellos

ist, nicht mehr von Belang/).

Fassen wir das Ergebniß unserer Untersuchung zusammen, so ist ein

Zweifel an der formellen Echtheit des Dokumentes vollauf berechtigt.

Entkleidet man aber die angebliche Urkunde der äußerlichen Zu-

thaten, welche ihr den Charakter einer Urkunde verleihen sollen, nimmt

man also die Jnvokatio und die Kundmachungsformel hinweg, so bleibt

eine Anzahl historischer Angaben über Gründung und Ausstattung

des Vincenzstiftes übrig. Der zwischen Jnvokatio und Kundmachungs-

formel stehende Abschnitt, den auch Ketrzynski als eine Notiz ansieht,

>) 8«. I, S. 33.

2) In dem Alonumeitts Wrst!slsviensis findet sich folgende Eintragung, die

wohl auf unsere sog. Urkunde zurückgeht. ^,i,no 6omini 1149 sub zirmeirie Loleslso,

öoleslsi eurvi Ki!o, eontirmsts et eonseersts, est eeelesis s, Vineentii extrs

imiro» ^Vrstislsvme presentikus ibiäem episeopis ^oNsime 6e Lines/n^c^s

^Vrstislaviens! et Kilstneo Orseovieusi, Ätepnsno I^nbucensi et Rudolpbo sbbs,te

e!usäern loci stque eomitibus pslstinis >1sxs et Nz?Kors. Klon. III, 733,

(Vgl. Joh. Longini, Obi-on. p. Wrst,' eg. I.ipf. S. 156 und Grünhagen,

Wegweiser S, 15.)

8K. I, S. 34 zum Jahre 1I49.
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300 Die angebliche Stiftungsurkunde für das St, Vinccnzklostcr auf dem Elbing,

trägt am deutlichsten den Stempel eines geschichtlichen Berichtes an

sich. Denn unter genauer Angabe der Zeitumstände wird erzählt,

daß Bischof Robert von Breslau die Kapelle des hl. Michael dem

Kloster der hl. Jungfrau, das damals grade Graf Peter erbaute,

und dessen Abte übergeben habe. Dieser ganze historische Bericht ist

offenbar einer alten Klosteraufzeichnung entnommen. Der zweite ge-

schichtliche Bericht handelt von der im Jahre 1149 erfolgten Konse-

kration der Stiftskirche, bei der die Bischöfe von Breslau, Krakau

und Lebus, sowie Große des Landes theilnahmen und das Zehntrecht

der Kirche geregelt wurde. Es war nicht schwer, auch diesem zweiten

historischen Berichte einen formelhaften, für eine Urkunde passenden

Charakter zu geben.

Der dritte mittlere Abschnitt der angeblichen Urkunde endlich ist

einem alten Güterverzeichniß des Klosters entnommen. Die Unterlage

hierfür ist uns aber in der Schutzurkunde, die Papst Cölestin III.

den Prämonstratensern kurz nach ihrem Einzuge in das Vincenzstift,

am 8. April 1193, im Lateran ausgestellt hat'), erhalten. Die beiden

Texte der vorliegenden Urkunde ^) und der Schutzurkunde von 1193 find

im Folgenden neben einander gestellt:

^. loonm ipsum, iu quo pretats

eeolesia sita est, cum omvibus per-

eÄpsIIam viäelioet saneti tiuenen8 suis: eapellam ssveti

Usrtini in fra oivitatem Zlartini in Vrati«lau, eapellam

^Vratislav 8ita eteapellam in I^eKeviee eum villi8 et reä-

saneti L eneäi eti inI^egniee Nitibus suis et forum iu festo

eum villi8 et reääitibu8 et sanoti Vineeutii per oeto äies

forum in festo snpraäioti institutum et taberna iu tme

martiris per oeto «lies iu- pontis, torunt in Lostomlat, ts-

stitutum et tabernam in Lue Kerns, >m) in ^elenioa eum villi8

pont!8 preseripte oiui- (?rabissiv et Loeoluiee et LKe>

tatis positam forum que uese et Kobotisee quem äux

äe Lostinlot et tabernam in ^laäislau8 pro äimiäia l'reb-

kolsnios oum villis 6rabi8in niea vobis äeäit.

') 8«. S8. Staatsarchiv Vincenz 2.

2) Ustries s. Vine. I, f. I.

G
e
n
e
ra

te
d
 o

n
 2

0
1

3
-0

7
-1

1
 1

2
:2

9
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d

l.
h
a
n
d

le
.n

e
t/

2
0

2
7

/n
jp

.3
2

1
0

1
0

6
4

9
9

4
0

6
2

P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



Von Wilhelm Schulte

301

et Loooluiee et LKeuese et

Lodooisoe, Mam äeäit äux

>VIaäisiau8 pro äimiäia

L. 1?reduioK«,. Leo autem

sunt uomina villarum

c>uas «omites ?o1ouioi

eiäem ooutuleruut eo-

olesie.

1. ovmes ketrus tunäator

eoo 1 esi e Virdeuo OäraW

LresteuioaW äeäit et

Olauam.

3. iv moutibus kaokoiü-

laus villaW . . . äeäit

st moleuäiuum iu

Dobra.

4. VIostouissa ooWitissa

äeäit aliam,

5. 8auäivoius Kveooiuo.

6. ^orüauus aliaW.

7. Lristiuus iuxta I^egui-

oK»W alteiaW.

9. äiui (?) Ve^ovo.

19. Vito«Iauus in AasspK.

11. ^uäreas I^aureuoit.

8. RatKiWirus ?Katosouo.

2. örouisiiis LroreoK.

12. 8llIislaUUs ?ulsuioam.

13. ... et ^o«aivam.

1. ^Virduioe, OäraW, ^risteuio

etOlouam, 0.Uas äeäit?etrus

oomes.

2. LKore«K, quam äeäit Laronis.

3. ?a0o«IaUs villalU ^'»ssoU

äeäit.

4. VIostonissa ooWitiss«, äeäit

aliam villam.

ö. öaväiuoius öueeoiu«.

ö. ^oräar aliaiu.

7. (!ristoli iuxta I^SAeuioe Ku-

äiue.

8. Rutemal' Latusou.

9. DiuiAor Ve^ouo.

10. Vito^laus ^aspKi.

11. ^,uäreas I^aureutii,

12. 8u1i«Iaus keleuioam.

13. Lra^e« Lorouiam.

14. ?rvs äeäituillam^asereuoue.

15. 6ostis äeäit villaru Oärioa.

16. uillam (^orao 3äessa äeäit.

17. Ratibvr ?Iassoäiua.

18. äeäit klumasou Dodenaus.

19. äeäit ^,Ibeitus Viäana.

G
e
n
e
ra

te
d
 o

n
 2

0
1

3
-0

7
-1

1
 1

2
:2

9
 G

M
T
  
/ 

 h
tt

p
:/

/h
d

l.
h
a
n
d

le
.n

e
t/

2
0

2
7

/n
jp

.3
2

1
0

1
0

6
4

9
9

4
0

6
2

P
u
b
lic

 D
o
m

a
in

 i
n
 t

h
e
 U

n
it

e
d

 S
ta

te
s,

 G
o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d

  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-u

s-
g
o
o
g
le



302 Die angebliche Stifmngsurkunde für das St, Vinccnzklostcr auf dem Elbing,

tuarios eum omui progevie

SUa et evrum villas: Neriueo

6oÜ8a Luaris LuilKut suser»

Ironies Ltres.

21. Rubertus ^Vrati^Iauieu8is

epiZoopus ospellsm ssuoti

WeKae1isiuxta mouasteriutu

beate Nsrie oouZtruotant

eum ommbus aä esm per-

tiueutibus eiäem mouasterio

traäiäit.

22. Oux Aeseoo äeäit forum in

Keuese tabervsm libertatem

foro et domiuibus. —

Bevor wir zu einer näheren Vergleichung der Texte übergehen,

möge hier ein Doppeltes vorausgeschickt werden. Das Güterverzeichniß

der Bulle von 1193, von der uns das Original erhalten ist, enthält

einige offenbare Schreibfehler, die dem mit den fremden polnischen

Namen nicht vertrauten römischen Schreiber der Bulle zur Last gelegt

werden müssen. So hat er die Personennamen Lroms und üatimir

in Lsrouis und Rutemar umgeändert, sowie LKoreeK statt (ZoreoK

geschrieben. Andererseits zeigt die Schreibung der Ortsnamen in

unserer vorgeblichen Urkunde einen abweichenden Charakter, wie er nur

jüngeren Dokumenten eigen zu sein pflegt; so öobooisoe statt 8obo-

tisoe, Lresoeuioa statt ^nsteuie, ?ulsui2« statt ?eleuioa. Jedoch ist

natürlich nicht mehr festzustellen, ob sie von dem Schreiber der Uatriea

s. Viuoeutii herrühren oder schon in dem antiquum regtstram standen.

Im Uebrigen ergiebt eine Vergleichung der beiden Texte Folgendes:

Der Text des Berichtes über die Verleihung der Michaeliskirche

aH das Vincenzstift ist etwas ausführlicher in dem Dokument von

1149 als die kurze Mittheilung in der Schutzurkunde von 1193.

Abgesehen von der Zeitbestimmung und der Angabe der in Polen

regierenden Theilfürsten und des Pontifikatsjahres des Bischofs Robert

wird in dem Dokumente hinzugefügt, daß damals Graf Peter an
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Von Wilhelm Schulte. 303

dem Kloster noch bauen ließ und der erste Abt Radulph gewesen sei.

Sonst werden in dem kurzen Texte der Schutzurkunde von 1193

dieselben Worte gebraucht; auch die alte Bezeichnung des Stiftes als

mouasterium beste virgiuis findet sich hier wieder vor, obwohl in

dem Eingange der Schutzurkunde dem späteren Brauche gemäß die

Abtei nach dem hl. Vincenz benannt ist.

Die Angaben unter ^ sind in dem Dokumente von 1149 etwas

erweitert: so ist die Lage der Martinikirche durch den Zusatz iutrs

oivitatem ^Vratislaviensem und die der taberus in tme povtis durch

den Zusatz presoripte civitatis näher bestimmt und der Patron der

Kapelle in Liegnitz hinzugefügt. Jm Uebrigen ist die Anordnung die

gleiche, wie in der Schutzurkunde von 1193.

Bei dem zweiten Theile des Gütervcrzeichnisses L fällt es sofort

auf, daß in dem Dokumente von 1149 nur etwa die Hälfte (Nr. 1

bis 13 einschl.) von dem vorhanden ist, was die Schutzurkunde giebt.

Aber auch zwischen diesen beiden Stücken sind nicht unerhebliche Unter-

schiede vorhanden. Zunächst ist die Reihenfolge, in der die Schenkungen

der polnischen Großen aufgezählt werden, insofern eine verschiedene,

als die Schenkungen des RatKimir (Nr. 8) und des Lromsius (Nr. 2)

in beiden Urkunden an verschiedenen Stellen aufgezählt werden. Ferner

ist in dem Dokumente von 1149 bei Nr. 1 der Zusatz „tunäator

eoolesie" eingeschaltet. Bei Nr. 3 fehlt in dem Dokumente von 1149

der Name der Ortschaft l^ssou, wogegen „in moutibus" und „et

lliolenäillum iu Dobra" hinzugefügt ist. Bei Nr. 7 ist der Name

der Ortschaft „Ruäiue" durch das unbestimmte „alteram" ersetzt.

Bei Nr. 13 endlich fehlt der Personenname vraxee ganz, auch ist

öoioviam in Ao2aivÄUt verderbt.

Nach diesem Befunde steht wohl unabweisbar fest, daß das Güter»

verzeichniß L in der jüngeren Schutzurkunde von 1193 nicht aus der

angeblichen älteren Urkunde von 1149 stammen kann, wie man doch

wohl annehmen müßte, wenn sie wirklich echt wäre. Die Zusätze,

sowie die sichtlichen Verschlechterungen des Textes zwingen zu dieser

Ansicht.

Unter diesen Umständen bleiben nur zwei Möglichkeiten offen.

Entweder ist der verkürzte Text des Güterverzeichnisses L in der an-
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3l)4 Die angebliche Stistungsurkunde für das St, Vincenzkloster auf dem Elbing.

geblichen Urkunde von 1149 aus der päpstlichen Urkunde von 1193

in späterer Zeit entnommen, oder beide Texte find aus einer gemein-

samen Vorlage geflossen.

Um hierüber zu voller Klarheit zu kommen, empfiehlt es sich

zunächst, die Frage zu beantworten, ob nicht das Güterverzeichniß,

sowie es uns in der Schutzurkunde von 1193 vorliegt, unmittelbar

zu dem Zwecke der Einreichung in Rom und zur Erreichung der

päpstlichen Konfirmation, etwa aus älteren Urkunden oder schriftlichen

Aufzeichnungen oder auch aus blos mündlicher Ueberlieferung zu-

sammengestellt sei. Abgesehen von dem Umstande, daß sich außer

der vorgeblichen Urkunde von 1149 ältere Urkunden des Vincenzstiftes

nicht erhalten und nach der ganzen Lage der Dinge auch niemals

existirt haben, spricht gegen eine Aufstellung des Besitzverzeichnisses

in der Zeit kurz vor 1193 die ganze Form desselben. Am wichtigsten

ist hier die Thatsache, daß in dem Güterverzeichnisse das Kloster

nach früherem Brauche noch als nwussterium beste virgiuis be-

zeichnet wird, während die Schutzurkunde selbst an den Abt von

St. Vincenz gerichtet ist; in einer gleichzeitigen Zusammenstellung

würde man eine solche Angabe nicht gemacht haben. Ebenso bezeichnend

sind die Stellen Nr. 4. Vlostovissa oomitissa äeäit aliam villam

und Nr. 6 ^oräar alism. Wäre das Verzeichniß erst im Jahre 1193

aufgestellt worden, so würde man schwerlich eine so unbestimmte Be-

zeichnung gewählt haben.

Eine Zusammenstellung aü Koo ist also nicht wahrscheinlich. Da-

gegen spricht alles für eine dritte, gemeinsame Unterlage.

Es ist das bleibende Verdienst der Untersuchungen Ketrzyüskis

über das ältere polnische Urkundenwesen für die frühe urku«denlose

Zeit das Bestehen sog. a1bs oder libri tuuäatiouis nachgewiesen zu

haben. Und in den in die Schutzurkunde von 1193 eingefügten An-

gaben haben wir ein solches aIbum vor uns. Schon die Eile, mit

der die eben erst in den Besitz des Vincenzstiftes eingesetzten Prämon-

stratenser die päpstliche Konfirmation nachsuchten, läßt sich nur aus

dem Bestreben erklären, den Mangel an Urkunden über ihren Güter-

besitz und die dadurch bedingte Rechtsunsicherheit durch eine päpstliche

Schutzurkunde aufzuheben. Natürlich mußten sie sich damit begnügen,
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Von Wilhrlm Schulte,

305

im Wesentlichen das alte «,Ibum des Klosters auszuschreiben und

dieses zur Bestätigung der römischen Kurie zu unterbreiten.

Wir sind übrigens nach den uns vorliegenden Resten nicht blos in der

Lage, über die ursprüngliche Anlage dieses über tungatioiiis Klarheit

zu gewinnen, sondern auch ungefähr das Alter desselben zu bestimmen.

Selbstverständlich befand sich darin nicht verzeichnet die oapella

s. partim in Vrati/lsu, die ja, wie wir oben sahen, ursprünglich gar

nicht Eigenthum der Benediktiner von St. Vincenz gewesen sein kann.

Ebenso fehlte auch wohl die oapsll«, in I^egeuioe, da diese wahr-

scheinlich erst unter Boleslaw dem Langen an die Benediktiner bezw.

an die Prämonstratenser gekommen ist. So erklärt sich auch die

Reihenfolge der Besitzungen in dem Güterverzeichnisse der Schutz-

urkunde von 1193: Der besondere Besitz der Prämonstratenser wurde

an die Spitze gestellt, ihm folgte der alte über tuvä»tiouis der

Benediktiner, soweit er für diesen Zweck brauchbar war.

Jn dem über funäatiouis nahm wohl die erste Stelle eine kurze

Mittheilung über die Gründung des Vincenzklosters ein. Da das

ursprüngliche Benediktinerstift an die Prämonstratenser übergegangen

war. hatte dieser Theil des Albuins für die Einfügung in die päpst-

liche Schutzurkunde um so weniger Werth, als sie in der päpstlichen

Urkunde vom 7. April 1193, die nur einen Tag älter als die Schutz-

urkunde war, eine Bestätigung der Vertreibung der Benediktiner und

ihrer Einsetzung in das Vincenzstift besaßen.

Ein größeres Gewicht aber legten sie auf die herzoglichen

Schenkungen, welche nunmehr wie in dem album so auch in dem

Güterverzeichniß folgten.

Herzogliche Verleihungen sind das Marktrecht (torum, targove) in

Breslau und in Kostenblut, die Schenke am Ende der Oderbrücke

und in Polsnitz, sowie die Dörfer Grabissin, Socolniee, Chenese

und Sobotisce. Von letzterem wird ausdrücklich bemerkt, daß es

Herzog Wladislaw (II ) für die Hälfte von Trebnitz verliehen habe.

Um endlich jeden Zweifel über den Ursprung der Besitzungen zu be-

heben, wurden, wie wir aus dem Dokumente von 1149 entnehmen,

die Schenkungen der polnischen Großen unter einer besonderen Uber-

schrift zusammengefaßt.

Zeitschrift d. Verein« f. Besch, u, «tterth. Schtesien», Bd, XXXVII. 20
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306 Die angebliche Stiftimgsurkimde für das St. Vincenzklostcr auf dem Elbing.

Nur bezüglich einer herzoglichen Schenkung muß noch eine be-

sondere Erörterung eintreten. Ortlieb von Zwifalten erzählt nämlich,

Graf Peter Wlast habe für eine kostbare Reliquie, die Hand des

hl. Stephanns, die er dem Herzog Boleslaw überlassen, mehr als

5000 Hufen zu dem äußerst fruchtbaren Landgute Kotskin gehörend,

erhalten und diese dann einem von ihm in Breslau gegründeten

Kloster geschenkt. Der Herausgeber der schleichen Regesten ist der

Meinung, daß das in Breslau gegründete Kloster nur das Vincenz-

kloster sein könne und stellt Kotskin mit Costomlot (Kostenblut) zu-

sammen. Diese Zusammenstellung kann eine recht glückliche genannt

werden. Gleichwohl bedarf die ganze Sache einer sorgfältigen Nach-

prüfung auch mit Bezug auf das hier zur Besprechung stehende

«,Ibum des Stiftes. Dies geschieht jedoch am besten in einer be-

sonderen Untersuchung.

An die herzoglichen Verleihungen schlossen sich dann in dem

Gründungsbuche die Schenkungen der polnischen Großen an. Die

Reihe eröffnet Graf Peter Wlast mit vier Ortschaften. Es folgen

noch 18 andere Vornehme, nnter ihnen die Gemahlin des Grafen

Peter, Vlostouissa comitissa. Bemerkenswerth ist, daß an zwei

Stellen, bei der Schenkung der Gräfin Maria und bei der des

Jordan, der Namen der Ortschaft fehlt. Man darf daraus den

Schluß ziehen, daß das Griindungsbuch nicht sofort bei der Errichtung

des Klosters angelegt worden ist.

Bekanntlich sind von diesen Schenkungen der polnischen Großen

nur die ersten dreizehn in das Dokument von 1149 übergegangen.

Ob das ein Zufall ist, oder ob bei der Verfertigung dieses Dokumentes

besondere Umstände walteten, die in dem Zustande des vorliegenden

Gründungsbuches lagen, läßt sich schwer entscheiden.

Jn dem liber tuväatiouis folgte sodann die Schenkung der ssno-

tuarii durch Herzog Wladislaw, bei der die Namen der einzelnen

dem Kloster überwiesenen Hörigen genannt werden. Hieran schloß

sich die Ueberweisung der Michaeliskirche durch Bischof Robert. Den

Schluß des Gründungsbuches bildete die Verleihung des Marktes in

Kenese durch Herzog Mesieo. Diese letzteren Eintragungen Nr. 20,

21 und 22 haben offenbar einen anderen Charakter als die ersten
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Von Wilhelm Schulte, 307

und ältesten; schon durch ihre größere Ausführlichkeit und die Angabe

von Einzelheiten heben sie sich von den knappen Notizen der älteren

Zusammenstellung ab. Die Aufzählung der Hörigen weist obendrein

auf eine der Schenkung naheliegende Zeit der Eintragung hin.

Wir sind auf diese Weise auch in die Möglichkeit versetzt, an«

nähernd zu bestimmen, wann das Gründungsbuch angelegt worden

ist. Da die Verleihung der sauotuarii durch Herzog Wladislaw II.

vor der Ueberweisung der Michaeliskapelle durch Bischof Robert ihre

Stelle in dem Gründungsbuche hat, letztere aber 1139 stattgefunden

haben soll, Bischof Robertl. aber 1140') und Herzog Boleslaw III.

am 28. Oktober 1138 starb, so dürften beide Eintragungen in das

Jahr 1139 fallen.

Von Herzog Wladislaw II. ist aber auch schon in dem ersten und

ältesten Stücke des Gründungsbuches die Rede. Wenn man, was

an sich nicht unzulässig ist, die Worte et Lodotisce, yusm äux

^Vlaäislaus pro äimiäia l'rebuica äeäit, nicht für einen späteren

Nachtrag ansehen will, so würde daraus zu schließen sein, daß das

Gründungsbuch etwa zu Anfang der Regierung Herzog WladislawslI.,

vielleicht kurze Zeit vor den ersten Nachträgen Nr. 20 und 21,

überhaupt angelegt worden sei. Der Bericht über die Verleihung

des Marktes in Kenese ist die letzte und jüngste Eintragung. Es kann

wohl nur Mesieo III. gemeint sein, dem nach dem Tode Boleslaws III.

eine Theilherrschaft zugefallen war, in dessen Bereiche mich Kenese

lag 2). Den Abschluß des ursprünglichen Gründungsbuches bildete

endlich wohl die Nachricht über die Konsekration der Vincenzkirche

durch Bischof Johannes (1146 bis 1149) und die Bestätigung der

Zehnten durch ihn und Bischof Matthäus von Krakaus 144 bis 1166),

Diese letzte Nachricht des Gründungsbuches hat in der Bulle vom

8. April 1193 natürlich keine Aufnahme gefunden, da sie in dem

Güterverzeichniß überflüssig gewesen wäre; sie hat aber dem Fälscher

den willkommenen Anlaß zu der Anfertigung der angeblichen Urkunde

von 1149 geboten.

Merkwürdig ist auch die Erscheinung, daß ein großer Theil der

') Zeitschr, XXVIIl, S. 277 f. ') Vgl, unten öber Kenese.

20*
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308 Die angebliche Stiftungsurkunde für das St, Vinccnzkloster auf dem Elbing,

Wohlthäter des Stiftes, welche in dem alten Gründungsbuche genannt

werden, nicht blos die polnischen Herzöge und die Bischöfe, sondern

auch die Großen des Landes, in dem Totenbuche von St. Vincenz

eine Stelle gefunden haben.

So steht Herzog Boleslaw III. zum 27. Oktober'), Herzog

Wladislaw II. zum 12. Aprils, Bischof Robert zum 10. bezw.

11. April'), Bischof Johannes von Breslau, als aroKiepisoopus zum

12. März"), Bischof Matthäus von Krakau zum 18. Oktobers,

Bischof Stephan von Lebus zum 4. April °). Von dem Stifter des

Klosters, Grafen Peter, ebenso von seiner Gemahlin (Vlostouissa

oouütissa) ist die Aufnahme in das Mortuarium natürlich^). Es

werden jedoch auch andere Wohlthäter des Vincenzklosters genannt,

so zum 29. Mai eomes Lauäivo^us ^), zum 28. September Divi-

Korius"), zum 21. April, 7. Juni und 5, September je einVito^Iaus'"),

zum 13. Mai 3uli2Iaus mile8 "), zum 16. Oktober ^raioo'^), zum

18. September Läess"), zum 8. Juni Katiborius") und zum

1. Juni Dodenaus"). Beachtet man nun den Umstand, daß diese

Donatoren nicht Wohlthäter des späteren Prämonstratenserstiftes,

sondern des früheren Benediktinerklosters von St. Vincenz auf dem

Elbing waren, so gewinnt das Nekrologium von St. Vincenz insofern

eine größere Bedeutung, als in dasselbe auch das ältere Nekrologium

der Benediktiner von St. Vincenz aufgegangen sein muß. Die Fest»

stellung dieser Thatsache ist auch für andere Untersuchungen, bei denen

auf dieses Totenbuch zurückgegangen werden muß, von Werth.

Wir fügen an dieser Stelle noch einige Ortsbestimmungen an.

Die Kapelle des hl. Martin liegt auf der Breslauer Dominsel"').

Die Burgkapelle des hl. Benedikt und Laurentius in Liegnitz ist 1621

abgebrochen'').

'1 Zeitfchr, X, 446, Klon, ?oI. V, 710. ») V, 687. ») V, S. 686.

t) V. 682, °) V, 709. °) V. 685.

16. April: ?et,',ts come» lun6sror loei, 8, April: ^tsris eom!tisssl, >I,

p. V, 687 u, 686,

V, 693. °) V. 706. "i) V, 688, 694 u. 704, "> V. 691.

") V, 709, ") V. 705. ") V, 694. ") V, 697.

Vgl. Neuling, Schlesiens Kirchorte, 2. Aufl., S. 30, Lutsch, Vcrz,

d, Kunstdenkmäler d. Provinz Schlesien, I, S. 31.

") Neuling a, a. O. S. 17« f. Lutsch a. a. O, III, S. 229.
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Von Wilhelm Schulte.

309

Lo8tmlot ist Kostenblut Kr. Neumarkt, rolsllies Polsnitz bei

Canth, lZrabisiu Gräbschen Kr. Breslau, 8oeoIuioe Zaugwitz Kr.

Neumarkt; Ldeuese ist Ksi^cz in Posen'), Lobooisoe Zottwitz Kr.

Ohlau; ?rebmeKa ist Trebnitz, Virbeuo Würben Kr. Ohlau. 0är»

ist nach den 6esta abbatum: Optatio« alias Oärn^), Ottwitz Kr.

Breslau; Lresteuies, ist Opatow im Kalischer Distrikt^), Olaua

Ohlau. Das Dorf des ?aetio«iauu,s (1193 ?«ssou) ist Groß-

Totschen Kr. Trebnitz, die Dobrs, das Juliusburger Wasser. Sueoomo

ist wohl Swi^czyn unweit Ksiq,cz in Posen"); Ve?ouo Viehau Kr.

Neumarkt. ILssepK, sonst 2aspKi, lag bei Kampen Kr. Strehlen^),

I^aurenoie^ in der Diözese Krakau °). ^Kstc>sovo ist Stachau Kr.

Nimptsch, <ZoreoK Gurtsch Kr. Strehlen. 2o«aivam (1193: Lra^eo

äeäit Soroviam) ist verschrieben; es lag wohl an der Sarofka und

ist vielleicht Kreicke, Kr. Breslaus.

') Häußler, Urkundensammlung von Oels S. 2 Anw. I, hält cs irrthümlich

für Tschansch, Kr. Breslau. Nach dem Schiedsspruch vom 6. Februar 1234 wird

das Dorf O?cnse mit dessen Zubehör, außer Zueneino, an das Ordenshaus des

hl, Lorenz in Kalisch abgetreten. 8K. 440 b.

») 8s. rer. 8!I. II, S. 136.

°> 1239 Dezember 26 erlaubt Herzog Heinrich II. dem Abte von St, Vincenz

das Dorf Opmbovv, welches Orescenwm heißt, zu deutschem Rechte auszusetzen.

8». 543b. Vgl. 8K. 859, 1625 und «ests s1ib. s. Vine. II, S, 144, wo de.

richtet wird, daß unter dem Abte Christoph Reuß (1545—1558) 8Iupi, Opstowi,-

und l'r?ekerow im Kalischer Distrikt verkauft werden.

Vgl. LI!, 440 b.

°) Vgl. Urkunde vom 13. Juli 1267, 8». 980 und «est» abb. s. Vine. 88. II,

S. 136: Osmp^n sIis» Xsspi.

°) Vgl. die Tauschurkunde von I206, 8«. I02.

^oisivütn ist wohl ein Schreibfehler für 8orov!»m, In der angeblichen

Urkunde von 1204 o, T. erscheint es als lir^eovo in 8!rov!ns, 8K. 97.
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